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A r b e i t s r e c h t
Pauschale arbeitsvertragliche Regelung 
zu Freistellung nach Kündigung ist un-
wirksam
Eine Allgemeine Geschäftsbedingung, nach 
der der Arbeitgeber berechtigt ist, den Ar-
beitnehmer im gekündigten Arbeitsver-
hältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
unter Fortzahlung der Vergütung von der 
Arbeitsleistung freizustellen, ist unwirksam, 
weil sie den Arbeitnehmer unangemessen 
benachteiligt. Dies hat das Bundesarbeits-
gericht entschieden.

Der Kläger war seit Januar 2022 als Ge-
bietsleiter im Vertriebsaußendienst bei der 
Beklagten tätig. Diese stellte ihm einen 
auch privat nutzbaren Dienstwagen zur 
Verfügung. Die Nutzung konnte widerrufen 
werden, wenn der Kläger von der Verpflich-
tung zur Arbeitsleistung freigestellt wird. § 
20 des formularmäßigen Arbeitsvertrags 
der Parteien sieht vor, dass der Arbeitgeber 
berechtigt ist, den Arbeitnehmer „bei oder 
nach Ausspruch einer Kündigung - gleich 
von welcher Seite“ unter Fortzahlung sei-
ner Vergütung von der Arbeit freizustellen. 
Nachdem der Kläger sein Arbeitsverhältnis 
fristgemäß zum 30. November 2024 gekün-
digt hatte, stellte die Beklagte ihn bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist von seiner Ar-
beitspflicht frei und forderte ihn zur Rück-
gabe des Dienstwagens auf. Dem kam der 
Kläger nach.
Mit seiner Klage hat der Kläger zuletzt noch 
Nutzungsausfallentschädigung für August 

bis November 2024 i.H.v. monatlich 510 
Euro brutto verlangt. Er hat u.a. geltend 
gemacht, seine Freistellung sei zu Unrecht 
erfolgt. Die arbeitsvertragliche Klausel hier-
zu sei unwirksam. Das Arbeitsgericht hat die 
Klage insoweit abgewiesen. Das Landesar-
beitsgericht hat das Urteil abgeändert und 
die Beklagte zur Zahlung verurteilt.
Die Revision der Beklagten hatte vor dem 
Fünften Senat des Bundesarbeitsgerichts 
Erfolg. Zwar hat das Landesarbeitsgericht 
zutreffend angenommen, die Beklagte habe 
den Kläger nicht auf der Grundlage der 
Freistellungsklausel in seinem Formularar-
beitsvertrag von der Arbeitsleistung frei-
stellen können. Die nach § 307 Abs. 3 Satz 
1 BGB einer Inhaltskontrolle unterliegende 
Allgemeine Geschäftsbedingung ist nach § 
307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam, weil sie 
den Arbeitnehmer entgegen den Geboten 
von Treu und Glauben unangemessen be-
nachteiligt. Das - grundrechtlich geschütz-
te - Interesse eines Arbeitnehmers an einer 
Beschäftigung bis zur Beendigung seines 
Arbeitsverhältnisses überwiegt das Interes-
se eines Arbeitgebers, den Arbeitnehmer im 
gekündigten Arbeitsverhältnis bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist von seiner Pflicht 
zur Arbeitsleistung freizustellen. Die Klausel 
schneidet dem Arbeitnehmer die Möglich-
keit ab, ein im Einzelfall gesteigertes Be-
schäftigungsinteresse geltend zu machen.
Das Berufungsgericht hat aber nicht rechts-
fehlerfrei geprüft, ob - ungeachtet der ver-
traglichen Klausel - die Beklagte deshalb 
befugt war, den Kläger nach Ausspruch sei-
ner Kündigung bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist freizustellen, weil seiner Beschäf-
tigung im konkreten Fall überwiegende 
schützenswerte Interessen der Beklagten 
entgegenstanden. Da das Landesarbeitsge-
richt keine für diese Prüfung ausreichenden 
Feststellungen getroffen hat, hat der Senat 
die Sache zur neuen Verhandlung und Ent-
scheidung an das Berufungsgericht zurück-
verwiesen.
Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 25.03.2026 – 5 AZR 108/25 –

P o l i z e i r e c h t
Polizei darf Mann bei nächtlicher musi-
kalischer Ruhestörung nicht gleich in Ge-
wahrsam nehmen
Die Ingewahrsamnahme eines Mannes 

durch die Polizei in Essen, der mit seiner 
Lebensgefährtin und lauter Musik ab Mit-
ternacht in der gemeinsamen Wohnung 
seinen Geburtstag feierte, war rechtswidrig. 
Dies hat das Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen entschieden.

In den frühen Morgenstunden im August 
2022 kam es am Wohnsitz des Klägers zu 
zwei Polizeieinsätzen. Eine Nachbarin hat-
te sich wiederholt über laute Musik be-
schwert. Die eingesetzten Polizeibeamten 
ermahnten bei ihrem ersten Einsatz den 
Kläger und seine Lebensgefährtin zur Ruhe. 
Sie drohten für erneuten Lärm an, die porta-
ble Musikanlage (Musikbox) sicherzustellen, 
eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten 
anzufertigen oder den Kläger in Gewahrsam 
zu nehmen. Beim zweiten Einsatz dersel-
ben Beamten nahmen diese den Kläger in 
Gewahrsam und führten ihn dem zentralen 
Polizeigewahrsam Essen zu. Die Lebens-
gefährtin des Klägers gab die Musikbox 
heraus, die in den Gewahrsam mitgeführt, 
aber getrennt vom Kläger aufbewahrt wur-
de. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 
beim Kläger ca. zwei Promille. Er wurde am 
selben Tag gegen halb sieben Uhr morgens 
aus dem Gewahrsam entlassen.
Die Ingewahrsamnahme des Klägers war 
zur Überzeugung des Verwaltungsgerichts 
Gelsenkirchen rechtswidrig. Seine Inge-
wahrsamnahme war nicht im Sinne des Po-
lizeigesetzes NRW „unerlässlich“, um die 
Fortsetzung der nächtlichen Ruhestörung 
zu verhindern. Zwar hat sich der Kläger 
bei den zwei Polizeieinsätzen uneinsichtig 
gezeigt und lautstark die Herausgabe der 
Musikbox verweigert. Die eingesetzten Be-
amten hätten ihn aber nicht bereits beim 
zweiten Einsatz in Gewahrsam nehmen dür-
fen. Die Polizei konnte nicht nachvollzieh-
bar darlegen, weshalb sie zur Beendigung 
der nächtlichen Ruhestörung nicht allein 
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die Musikbox sichergestellt habe. Nach der 
Beweisaufnahme des Gerichts in der münd-
lichen Verhandlung war nichts dafür er-
sichtlich, dass die Ingewahrsamnahme des 
Klägers das schonendere Mittel gewesen 
wäre. Soweit die Polizeibeamten etwa einen 
gewalttätigen Widerstand des Klägers bei 
Sicherstellung der Musikbox befürchteten, 
wäre dieser noch mehr gegen seine eigene 
Ingewahrsamnahme zu befürchten gewe-
sen. Unabhängig davon hätten die einge-
setzten Beamten den Kläger jedenfalls noch 
vor Ort sofort aus dem Gewahrsam entlas-
sen müssen, nachdem die Lebensgefährtin 
des Klägers ihnen die Musikbox übergeben 
hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei 
die Musikbox als Quelle der Ruhestörung in 
Besitz, sodass der bis dahin beanstandete 
Musiklärm nicht mehr zu erwarten war.
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen,
Urteil vom 21.01.2026 – 17 K 3775/22 –

M i e t r e c h t
Kündigung eines Wohnmobil-Mietver-
trages wegen nicht funktionierender 
Steckdosen
Ein Wohnmobil dient nicht nur zum Fahren 
von A nach B. Vielmehr dient das Wohn-
mobil auch dem Wohnen. Wenn in einem 
Wohnmobil die normalen 12 V Steckdosen 
nicht funktionieren, dann ist der Gebrauch 
des Wohnmobiles zum Wohnen einge-
schränkt. Das hat das Amtsgericht München 
entschieden.

Der Kläger mietete bei der Beklagten ein 
Wohnmobil. Der Kläger plante, gemeinsam 
mit seiner Lebensgefährtin mit dem Camper 
für 4 Wochen nach Skandinavien bis zum 
Nordkap zu fahren und dabei flexibel und 
autark zu reisen, ohne die durchgehende 
Nutzung von Campingplätzen.
In der ersten Camping-Nacht, nachdem die 
Reisenden mit einer Fähre bereits nach Dä-
nemark übergesetzt hatten, stellten diese 
fest, dass keine der im Fahrzeug befind-
lichen 12-Volt-Steckdosen funktionierte. 
Die Lebensgefährtin des Klägers konnte 
daher das von ihr aus gesundheitlichen 
Gründen nachts zwingend benötigte Atem-
gerät nicht nutzen. Dieses sollte mit Hil-
fe eines Spannungswandlers an eine der 
12-Volt-Steckdosen angeschlossen werden.
Die Reisenden kehrten mit dem Wohnmo-
bil daraufhin nach Hamburg zurück und 
verlangten dort Abhilfe von der Beklagten. 
Nachdem diese jedoch weder den Defekt 
beheben noch ein Ersatzfahrzeug bereit-
stellen konnte, erklärte der Kläger die Kün-
digung des Mietvertrages und verlangte 
u.a. den gezahlten Mietpreis zurück.
Das Amtsgericht München gab dem Klä-
ger recht. Er war zur fristlosen Kündigung 

des Mietvertrags berechtigt. Es habe nicht 
lediglich eine unerhebliche Minderung 
der Tauglichkeit vorgelegen. Der Einwand 
der Beklagten, dass das Wohnmobil als 
Fahrzeug nutzbar war, sei zwar zutreffend, 
lasse aber den Einwand unberücksichtigt, 
dass ein Wohnmobil nicht lediglich dem 
Fortkommen von A nach B dient. Vielmehr 
diene das Wohnmobil auch dem Wohnen. 
Wenn in einem Wohnmobil die normalen 
12 V Steckdosen nicht funktionieren, dann 
sei der Gebrauch des Wohnmobiles zum 
Wohnen eingeschränkt. Denn Geräte mit 
einem handelsüblichen Stecker können 
dann, wenn das Wohnmobil nicht über eine 
externe Stromversorgung verfügt, nicht be-
trieben werden.
Amtsgericht München,
Urteil vom 04.12.2025 – 233 C 16119/24 –

V e r s i c h e r u g s r e c h t
Reiseabbruchversicherung zahlt nicht für 
Quarantäne auf der Kreuzfahrt
Eine Reiseabbruchversicherung muss den ver-
sicherten Reisepreis in der Regel nur bei einem 
tatsächlich erfolgten Reiseabbruch erstatten. 
Wenn der Reisende aber die Reise angetreten 
hat und nur Teilleistungen nicht in Anspruch 
nimmt, aber mit dem gebuchten Beförde-
rungsmittel zurückkehrt, liegt in der Regel kein 
Abbruch vor, sondern nur eine nicht mitversi-
cherte Unterbrechung der Reise.
Ein Ehepaar buchte eine Kreuzfahrt von Van-
couver nach Honolulu im September/ Ok-
tober 2023 zu einem Gesamtpreis von 9.570 
Euro. Zuvor schloss der Ehemann bei einem 
Versicherungsunternehmen eine Familienrei-
serücktritts- und Reiseabbruchversicherung 
über eine Versicherungssumme von 9.000 
Euro ohne Selbstbeteiligung für die gan-
ze Familie ab. Das Ehepaar trat die Reise an 
und befand sich knapp eine Woche auf dem 
Kreuzfahrtschiff. Dann meldete der Ehemann 
der Versicherung einen Schadensfall. Zur Be-
gründung teilte er der Versicherung mit, dass 
seine Ehefrau wegen eines positiven Covid 
19-Tests für die Dauer von fünf Tagen unter 
Quarantäne stehe und deshalb auch das im 
Anschluss an die Kreuzfahrt gebuchte Hotel 
in Honolulu wegen der Quarantäne erst einen 
Tag nach dem eigentlichen Buchungstag be-
treten werden dürfe. Der Ehemann fragte zu-
dem nach den Optionen eines Rücktransports, 
den die Versicherung jedoch ablehnte. Das 
Ehepaar verblieb im Folgenden zunächst auf 
dem Kreuzfahrtschiff, bezog im Weiteren auch 
das Hotel in Honolulu und flog wie geplant 
wieder nach Hause.
Das Landgericht wies die Klage, mit der der 
Ehemann 9.000 Euro aus der Reiseabbruch-
versicherung geltend gemacht hat, ab. Das 
Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken hat 
dieses Urteil bestätigt. Das Ehepaar bekommt 
keine 9.000 Euro von dem Versicherungsun-
ternehmen. Zur Begründung führte der Senat 
aus, dass das Ehepaar seine Reise nicht wie 
in den Versicherungsbedingungen gefordert, 
abgebrochen habe. Abbruch der Reise in die-
sem Sinne setze eine von dem ursprünglichen 
Reiseplan abweichende Beendigung der Reise 
aus einem versicherten Grund voraus. Dies be-
deute, dass die Reise zwar angetreten worden 
sei, aber die Nutzung der gebuchten Reiselei-
stungen vorzeitig vollständig aufgegeben und 

die Rückkehr mit einem anderen als dem ge-
buchten Beförderungsmittel erfolgt sei. Kein 
Abbruch, sondern nur eine nicht vom Versi-
cherungsschutz erfasste Unterbrechung der 
Reise liege hingegen vor, wenn der Reisende 
an einzelnen Teilen der Reise nicht teilnehme 
oder Teilleistungen nicht in Anspruch nehme, 
aber mit dem gebuchten (konkreten) Beförde-
rungsmittel zurückkehre.
Oberlandesgericht Zweibrücken,
Urteil vom 18.02.2026 – 1 U 63/25 –

R u n d f u n k b e i t r a g s r e c h t
Rundfunkbeitrag verstößt nicht gegen 
Verfassung
Der Rundfunkbeitrag steht mit Blick auf die Viel-
falt und Ausgewogenheit des öffentlich-rechtli-
chen Programmangebots mit Verfassungsrecht 
im Einklang. Die Rundfunkanstalten berichten 
nicht einseitig „links“ und „progressiv“. Das hat 
der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg in sieben Verfahren entscheiden.
Die Kläger wenden sich gegen ihre Pflicht zur 
Zahlung des Rundfunkbeitrags. Sie sind im We-
sentlichen der Auffassung, der Rundfunkbeitrag 
verstoße gegen das verfassungsrechtliche Äqui-
valenzprinzip, weil das Gesamtprogrammange-
bot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
die Anforderungen an die gegenständliche und 
meinungsmäßige Vielfalt und Ausgewogenheit 
über einen längeren Zeitraum gröblich verfehlt 
habe und auch weiterhin verfehle. Dies betreffe 
nahezu sämtliche gesellschaftlich kontrovers dis-
kutierten Themen, zu denen in den letzten Jahren 
insbesondere die Corona-Pandemie, der Krieg in 
der Ukraine und auch die Berichterstattung über 
den amerikanischen Präsidenten Donald Trump 
zählten. Im Kern bevorzuge der Rundfunk einsei-
tig „linke“ Parteien und „progressive“ Positionen.
Der Verwaltungsgerichthof hat die Berufungen 
zurückgewiesen. Evidente und regelmäßige Defi-
zite hinsichtlich der gegenständlichen Vielfalt und 
Ausgewogenheit des Gesamtprogramms seien 
nicht feststellbar. Der Rundfunk decke durch um-
fangreiche Angebote in Fernsehen, Hörfunk und 
Mediathek die Bereiche Information, Bildung, 
Kultur und Unterhaltung einschließlich Sport je-
weils in ihrer vollen Breite ab. Die von den Klägern 
gerügten Defizite bei der Berichterstattung zur im 
weitesten Sinne „politischen“ Meinungsbildung 
rechtfertigten für sich genommen keine abwei-
chende Einschätzung. Nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts seien 
die Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten mit 
ihrer binnenpluralistischen Organisation am be-
sten geeignet, die meinungsmäßige Vielfalt und 
Ausgewogenheit des Gesamtprogrammange-
bots zu gewährleisten. Im Übrigen sei es Aufgabe 
des Gesetzgebers, die Frage, ob der Rundfunk die 
Meinungsvielfalt in der verfassungsrechtlich 
gebotenen Weise herstelle, regelmäßig zu 
evaluieren und - soweit erforderlich - ge-
setzgeberisch nachzusteuern.
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Urteile vom 14.04.2026 – 2 S 2523/25,
2 S 2524/25 u.a. –
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